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Übertragungswegen 

(Wholesale Produkte VPN 2.0 und CFV 2.0)



Checkliste: Ihre Mitwirkungen im Überblick

Bis drei Wochen vor der Montage:

Damit Ihr Anschluss reibungslos eingerichtet werden kann, gehen Sie bitte diese Checkliste durch. 
Hier steht kurz und knapp, was Sie erledigen müssen bevor der Installationstermin stattfindet. 

Leiten Sie diese Checkliste bitte unbedingt an alle erforderlichen Ansprechpartner weiter.

Am Tag der Montage:

Sind diese Voraussetzungen gegeben?

Das Öffnen und Schließen von Brandabschottungen durch Sie gewährleistet (falls nötig).

Ein geeignetes Innenverbindungskabel (IVK) für die bestellte Glas/Kupfer-Lösung, das durchgängig ist 
und mindestens zwei freie Fasern bereitstellt. Das IVK für Glasanschlüsse muss diese Spezifikationen 
erfüllen: E9/125 µm und Standard ITU-T G.652.D.

Ausreichend Platz für Hardware (mind. 3 HE zusammenhängend für Rack bzw. freie Stellfläche für 
Tischgerät). 

Genügend freie Steckdosen zur Stromversorgung in Reichweite der Hardware. Im Fall von 48V DC ist 
ein normativ fachgerechter Anschaltepunkt notwendig (Power-D-Box und Absicherung).

Sonstige Vorbereitungen (im Fall von Outdoor-Gehäuse und Telehaus)

Besonderheiten bei Installation in Outdoor-Gehäusen (MFG 48 V) beachtet und umgesetzt.

Bei Standort im Telehaus: Patch-Formblatt ausgefüllt an die Telekom zurück geschickt.

Ist der Zugang für den Telekom Techniker sichergestellt?

Zum Technikraum, wo die Hardware installiert wird.

Zum Abschlusspunkt Linientechnik (APL) der Telekom.

Sind alle Beteiligten informiert?

Aussagefähige Ansprechpartner sind informiert und vor Ort  (z.B. Hausmeister / 
Schlüsselverantwortlicher /  IT-Techniker)

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Voraussetzung für die erstmalige Nennung eines Termins: 
Unterschriebene Grundstücksnutzungsvereinbarung (GNV) des Eigentümers.  



Ihren Anschluss übergeben wir Ihnen an einem Remote Device (RD) . Dieses befindet sich meistens nicht im
selben Raum wie der Abschlusspunkt Linientechnik (APL) der Telekom. Somit muss eine Verbindung zwischen
dem Remote Device und dem Glas/Kupfer Abschlusspunkt über ein Innenverbindungskabel (IVK) erfolgen.
Passend zum bestellten Produkt (Glas/Kupfer) müssen Sie dieses Innenverbindungskabel selbst verlegen bzw.
einziehen und ist in Ihrer Verantwortung. Achten Sie bitte darauf, dass die unten genannten Bedingungen je nach
Medium (freie Kapazitäten und technische Spezifikationen) erfüllt werden.

Im Rahmen der Standardinstallationsregeln ist bei einer Bereitstellung das Einziehen des IVK durch Telekom
NUR bis zu 15 m vorgesehen. Dabei wird maximal ein Wand- oder Deckendurchbruch innerhalb eines
Brandabschnittes ausgeführt. Häufig sind jedoch umfangreichere Maßnahmen notwendig – dann sind Sie als
Auftraggeber für die rechtzeitige Verlegung des IVK verantwortlich. Wenn Ihre Räumlichkeiten angemietet sind,
denken Sie bitte auch daran, sich im Vorfeld die erforderlichen Genehmigungen des Eigentümers einzuholen und
die Ausführung mit ihm abzustimmen.

Technische Informationen über Ihr Innenverbindungskabel (IVK)

IVK bei Kupferanschlüssen
Anschlüsse mit Geschwindigkeiten bis zu 20 MBit/s werden meist über das Medium Kupfer realisiert, seltener
über Glasfaser. Das Innenverbindungskabel (IVK) für Kupferanschlüsse zwischen APL und dem Remote Device
benötigt bis zu 8 freie Kupferadern. Hierbei ist mindestens ein Kupferkabel der Kategorie CAT-3 zu verwenden.
Für eine Neuinstallation empfehlen wir hingegen CAT-5 oder höher.

Bild 1: Verbindung zwischen Abschlusspunkt Linientechnik  (APL) und Remote Device (RD). 
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IVK bei Glasfaseranschlüssen
Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von mehr als 20 MBit/s symmetrisch werden ausschließlich über ein
Glasfaserkabel realisiert. Das Innenverbindungskabel (IVK) für Glasanschlüsse zwischen APL und dem Remote
Device benötigt zwingend zwei freie Singlemode-Glasfasern, die mindestens dem Standard ITU-T G.652.D
entsprechen. Bei der Verlegung eines neuen Kabels empfehlen wir dieses mit mindestens 12 Fasern zu
dimensionieren. Am Abschlusspunkt der Telekom und/oder am Patchfeld/Rack in den Kundenräumen
mindestens 5m Glasfaserkabel Montagereserve vorhalten. Die oftmals im Inhouse-Bereich vorkommenden
Multimode-Glasfaserkabel sowie Glasfaserkabel mit vorkonfektionierten Steckern können nicht verwendet
werden.

3

2

1

Innenverbindungskabel
(IVK)

Abschlusspunkt
Linientechnik (APL)

Remote Device
Anschaltefeld 

Verantwortung Telekom
Verantwortung Kunde

Kundenseitiger LAN-
Verkabelung

Hauseinführung

Platz für 
Hardware 

GmbH

1

1

APL

Verteiler



Seite 4 von 6

Folgende Kabel sind beispielsweise nicht geeignet:

Um ein geeignetes Innenverbindungskabel (IVK) für Glasanschlüsse bereitzustellen, finden Sie
nachfolgend eine Abbildungdes richtigen Kabels :

Bild 2: Geeignetes Innenverbindungskabel Glas als Beispiel (IVK)

Bild 3: Ungeeignetes Innenverbindungskabel  (IVK)

Bild 4: Ungeeignetes Innenverbindungskabel (IVK)

Kabeltypenbezeichnung:  E 9/125µm • Standard ITU-T G.652 • 1x12 E • I-D(ZN)H

E= Fasertyp Einmode = Singlemode

9/125 µm = Kerndurchmesser/Fasermanteldurchmesser
1x12 = Anzahl der Bündel x Anzahl der Fasern im Bündel (Wichtig bei Neuverlegung min. 12 Fasern )

I = Innenkabel 
D(ZN)H = Bündelader (Zugentlastungselement nichtmetallisch) mit Gel gefüllt halogenfrei/bzw. 
flammwidriges Material. Bei halogenfreien Leitungen werden bei einem Brand keine giftigen Gase 
freigesetzt.



Ihre Mitwirkungen im Detail

Berücksichtigen Sie bitte schon heute, dass wir nur mit Ihrer Mitwirkung Ihren Auftrag umsetzen und den
Anschluss planmäßig in Betrieb nehmen können.

Im Rahmen des Terminierungsgesprächs melden wir uns bei Ihrem technischen Ansprechpartner zur
Abstimmung des Bereitstellungstermins und zur Klärung offener Fragen, die mit Ihren Mitwirkungen
zusammenhängen. Ihr technischer Ansprechpartner muss zu diesem Zeitpunkt über die unten aufgeführten
Voraussetzungen auskunftsfähig sein. Den konkreten Bereitstellungstermin bestätigen wir anschließend schriftlich
mit der Auftragsbestätigung.

Für den Fall, dass Sie die unten aufgelisteten Mitwirkungspflichten nicht rechtzeitig erfüllen können,
informieren Sie uns bitte unverzüglich. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Auftragsbestätigung.

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

▪ Sind zur Realisierung des Anschlusses bauliche Veränderungen im/am Gebäude oder Tiefbauarbeiten auf dem
Grundstück notwendig, dann müssen Sie dafür den unterschriebenen Grundstücksnutzungsvertrag (GNV)
einholen. Die Festlegung aller weiteren Termine hängt von dieser Zustimmung ab, soweit dies bei der
Auskundung als erforderlich gekennzeichnet wurde. Nutzen Sie dafür gerne diese Vorlage.

▪ Der im Gebäude befindliche Abschlusspunkt Linientechnik der Telekom (APL) muss problemlos zugänglich
sein. Bestehen für Ihren Standort besondere Zugangsregelungen, teilen Sie uns diese bitte mit, z.B. im
Gespräch, in dem wir den Bereitstellungstermin abstimmen.

▪ Sind Brandabschottung von den Baumaßnahmen betroffen, müssen diese eigenverantwortlich durch den
Eigentümer geöffnet und wieder geschlossen werden. Der Hauseigentümer ist für die Brandlast und
Brandschutzschotte im Gebäude verantwortlich.

▪ Der Raum, in dem das Remote Device montiert werden soll, muss bereits 3 Wochen vor der Montage
begehbar, staubfrei und trocken sein.

▪ Das benötigte Innenverbindungskabel (IVK) muss in ausreichender Kapazität bereits 3 Wochen vor der
Inbetriebnahme zur Verfügung stehen und den technischen Spezifikationen entsprechen (Stecker sind an den
Kabeln nicht notwendig). Gemäß den „Regeln für die Standardinstallation“ ist im Anschlussprodukt die
Aufputzmontage von bis zu 15m Innenverkabelung enthalten, inklusive maximal einem Wand- oder
Deckendurchbruch, jedoch ohne das Öffnen und Schließen von Brandabschottungen.

▪ Bitte halten Sie für das Remote Device (RD) den benötigten Platz im Rack bzw. die Stellfläche am Tisch
bereit. Bei Installation in einem Rack sind drei Höheneinheiten (HE) zusammenhängend je Anschluss
erforderlich. Die Terminierung des Kupfer- bzw. Glasfaserabschlusses muss innerhalb desselben Racks zur
Verfügung gestellt werden. Klimatisierung: indoor im Temperaturbereich von - 5 °C bis + 55 °C.

▪ Genügend freie Steckdosen zur Stromversorgung in Reichweite der Hardware sind ebenfalls erforderlich. Die
Stromversorgung kann (passend zur Bestellung) über 230 V (Schuko-Kupplung) oder 48 V erfolgen. Bei der
Variante 48V DC-Stromversorgung beachten Sie die Hinweise im folgenden Merkblatt „Regeln für die 48V
Gleichstrom Anschaltung von Remote Devices (RD)“.

▪ Denken Sie bitte daran, alle erforderlichen Ansprechpartner (z.B. Haustechniker, Ansprechpartner für das
Inhouse-Netz) über den Bereitstellungstermin zu informieren.
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Sonstige Vorbereitungen (im Fall von Outdoor-Gehäuse oder Telehaus)

▪ Bei der Bereitstellung von Übertragungswegen in kundeneigenen Outdoor-Multifunktionsgehäusen (MFG)
beachten Sie bitte die Informationen im „Merkblatt zur Montage und Anschluss eines Remote Devices mit
48 V DC Stromversorgung im kundeneigenen Outdoor-Multifunktionsgehäuse“.

▪ Befindet sich Ihr Standort in einem Telehaus (Rechenzentrum), müssen Sie bei Ihrem Telehaus-Betreiber
einen Inhouse-Patch sowie eine Zugangserlaubnis für unseren Techniker beauftragen, damit dieser die
erforderlichen Arbeiten an Ihrem Installationsschrank vornehmen kann. Für die Beauftragung des Inhouse-
Patches bei Ihrem Telehaus-Betreiber benötigen Sie von uns den Schaltpunkt am Abschlusspunkt
Linientechnik (APL) der Telekom. Diesen teilen wir Ihnen rechtzeitig mit unserem Patch-Formblatt mit.
Ebenso nennen wir Ihnen mit dem Patch-Formblatt auch den genauen Platzbedarf. Anschließend müssen
Sie das Patch-Formblatt mit den notwendigen Daten ergänzen und an die Telekom zurücksenden, damit
Ihr Auftrag weiterbearbeitet werden kann.

Sonstige Informationen:

▪ Bei einem Produktwechsel von einem bestehenden Anschluss auf ein neues Produkt muss mit einer
Unterbrechung gerechnet werden.

▪ Für zusätzliche Komponenten Ihrerseits müssen ebenfalls zusätzliche freie Steckdosen zur
Stromversorgung und der erforderliche Platz vorhanden sein.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Grundstücksnutzungsvertrag 


zwischen der


Telekom Deutschland GmbH,
vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH,


Landgrabenweg 149, 53227 Bonn


- nachfolgend „Netzbetreiber“ genannt -


und dem (den) Eigentümer(n)


1. Wohnsitz  
Eigentümer Vorname/Firma


Name/Rechts-
form der Firma
Straße/ 
Hausnummer


PLZ Ort


2. Vereinbarung Der Eigentümer/die Eigentümerin ist damit einverstanden, dass der Netzbetreiber auf seinem/ihrem Grundstück
Straße/ 
Hausnummer


PLZ Ort


sowie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die Vorrichtungen anbringt, die erforderlich sind, um Zugänge zu seinem 
öffentlichen Telekommunikationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und in den darauf befindlichen 
Gebäuden einzurichten, zu prüfen und instand zu halten. Dieses Recht erstreckt sich auch auf vorinstallierte Hausverkabelungen. Die 
Inanspruchnahme des Grundstücks durch Vorrichtungen darf nur zu einer notwendigen und zumutbaren Belastung führen. Der Netz-
betreiber verpflichtet sich, unbeschadet bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche, das Grundstück des Eigentümers / 
der Eigentümerin und die darauf befindlichen Gebäude wieder ordnungsgemäß instand zu setzen, soweit das Grundstück und / oder 
die Gebäude durch die Vorrichtungen zur Errichtung, Instandhaltung oder Erweiterung von Zugängen zu seinem öffentlichen Telekom-
munikationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und / oder in den darauf befindlichen Gebäuden infolge 
der Inanspruchnahme durch den Netzbetreiber beschädigt worden sind. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten und der bestehen-
den Sicherheitsanforderungen wird der Netzbetreiber vorinstallierte Hausverkabelungen nutzen. Der Netzbetreiber wird die von ihm 
errichteten Vorrichtungen verlegen oder - soweit sie nicht das Grundstück versorgen und eine Verlegung nicht ausreicht - entfernen, 
wenn sie einer veränderten Nutzung des Grundstücks entgegenstehen und ihr Verbleib an der bisherigen Stelle nicht mehr zumutbar 
ist. Die Kosten für die Entfernung oder Verlegung trägt der Netzbetreiber. Dies gilt nicht für Vorrichtungen, die ausschließlich das 
Grundstück versorgen, wenn nicht gleichzeitig Änderungen am öffentlichen Telekommunikationsnetz erforderlich sind. Der Netzbetrei-
ber wird ferner binnen Jahresfrist nach der Kündigung die von ihm angebrachten Vorrichtungen auf eigene Kosten wieder beseitigen, 
soweit dies dem Eigentümer / der Eigentümerin zumutbar ist. Auf Verlangen des Eigentümers / der Eigentümerin wird der Netzbetrei-
ber die Vorrichtungen unverzüglich entfernen, soweit dem nicht schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen. 


Der Nutzungsvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von sechs Wochen von jeder Vertragspartei gekündigt werden.


4. Unterschriften Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH


Ort


Unterschrift Eigentümer


ppa. Peter Beutgenppa. Arne Freund


Datum


3. Datenschutz-
klausel


Zur Erfüllung des Vertrages ist die Telekom berechtigt, die erhobenen personen- und gebäudenetzbezogenen Daten innerhalb von 
Daten-verarbeitungsanlagen zu speichern und zu verarbeiten. Zu den Daten zählen insbesondere Name, Adresse und Kontaktinforma-
tionen des Auftraggebers/Grundstückseigentümers sowie sonstige auftragserhebliche Angaben zum Grundstück und zur Auftragsaus-
führung. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1b Datenschutz-Grundverordnung.
Die Löschung der Daten erfolgt gemäß der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Zur Vertragserfüllung setzt die Telekom mglw. auch Subpartner (Auftragsverarbeiter) ein. Der Einsatz von Subpartnern erfolgt gemäß 
Artikel 28 Datenschutz-Grundverordnung. Die Datenverarbeitung für die gesamte Leistungserbringung erfolgt ausschließlich in 
Deutschland. Eine Nutzung der Daten für einen anderen als den vorgenannten Vertragserfüllungszweck oder eine Übermittlung an 
sonstige Dritte findet seitens der Telekom nur statt, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder der Auftraggeber/Grundstückseigentümer 
ausdrücklich eingewilligt hat, siehe auch unsere Datenschutzhinweise, die Sie im Telekom Shop oder unter 
www.telekom.de/datenschutzhinweise erhalten.
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Weitere Informationen und eine Übersicht der aktuellen Geschäftsführer finden Sie unter www.telekom.de/pflichtangaben



www.telekom.de/pflichtangaben
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Weitere Informationen und eine Übersicht der aktuellen Geschäftsführer finden Sie unter www.telekom.de/pflichtangaben
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  Stand: Dezember 2023 


Regeln für die 48V Gleichstrom Anschaltung von Remote Devices (RD) in Systemgestellen 


In diesem Merkblatt sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, die bei einer Montage und Inbetriebnahme 
eines Remote Devices (RD) mit einer 48VDC-Stromversorgung in kundeneigenen Systemgestellen zu 
beachten sind. 


Auskunft über den Anschlusspunkt der RD-Stromversorgung sind der Deutschen Telekom im Rahmen der 
telefonischen bzw. Vor-Ort-Auskundung (ggfs. mit geeigneten Übersichtsplänen) zu erteilen. 


(1) Allgemeine Anforderung an den DC-Anschaltepunkt  


▪ Der Übergabepunkt der elektrotechnischen Anschaltung inkl. der Schutzschalter muss den 
gültigen Gesetzen, anerkannten Regeln der Technik und Vorschriften entsprechen. 


▪ RD und Anschaltepunkt für Energie und Schutzpotentialausgleich müssen sich im selben Rack 
befinden 


▪ Für Schraubklemmverbindungen sind die vorgegebenen Drehmomente am Montagetermin 
mitzuteilen. 


▪ Die Sicherung ist eindeutig mit der Anschluss-ID zu beschriften. Die Anschluss-ID wird mit der 
Auftragsbestätigung übermittelt. (z.B. AN-00025DX) 


▪ Für den Einbauplatz muss ein Kabel und Leitungsmanagement seitens des Kunden bestehen 
(Zugentlastungspunkte, Leitungsführung, Häufungsfaktoren) 


▪ Gemischte Anschaltepunkte in einer Verteileinheit (230VAC / 48VDC) sind nicht zulässig. 
Nur bei einer sortenreinen Spannungsversorgung kann die Anschaltung erfolgen. 


▪ Für die Installationen und dem Betrieb sind Schalthandlungen in der kundeneigenen Verteilung 
durch den BvT (Bevollmächtigter der Telekom) zulässig/gestattet. 
 


(2) Absicherung der Remote Devices (RD) 


▪ Geräteschutzschalter magnetisch-hydraulisch 2A träge. Alternativ: AC/DC Leitungsschutz-
schalter 2A (z.B. ABB S201-B2) 


▪ Die Sicherung für das RD muss vom Kunden zur Verfügung gestellt werden. Ausnahme: RD- 
Einbau erfolgt in ein vorhandenes Systemgestell der Deutschen Telekom.  


▪ Es sind nur Sicherungsautomaten zulässig, die vom Hersteller für die Betriebsspannungsart DC 
bis maximal 72V zugelassen sind. Die Sicherung vor dem Einbau der RD ausgeschaltet sein, damit 
der Übergabepunkt spannungsfrei ist. 
 


(3) Schutzpotentialausgleich  


▪ Der Schutzpotentialausgleich des RD erfolgt über das Geräteanschlusskabel bzw. über eine 
separate Verbindung zur Potentialausgleichsschiene im Rack in dem das RD montiert wird. 
 


(4) Einbauplatz 


▪ Einbauhöhe der RD-Typen: 3 HE (1 HE = 44,45mm)  
Die RD-Geräteabmessung beträgt eine 1HE.  
Zuzüglich 1HE unterhalb und oberhalb für die Lüftung in 
allen zulässigen Klimasituationen. 


▪ Einbautiefe: 300mm 
Gemessen von der Rückwand bis zur Montageschiene 


▪ Connector Space: 50mm 
Alle Anschluss- und Signalkabel werden an der Gerätefrontseite aufgelegt. Zwischen der 
Gerätefrontseite und einer evtl. vorhandenen Systemschranktür ist der Freiraum für die 
Einhaltung von Biegeradien zu beachten. 
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(5) Leistungsaufnahme  


 


 


(6) Anschaltung an Systemgestellen mit Power-D-Box  


Die Power-D-Box muss folgende Eigenschaften erfüllen: 


▪ Zulassung für 3 polige Geräteanschlusskabel (L+, L-, PE) 
▪ Schraubklemmen für Litzenkabel 0,5mm² und 0,75mm² 
▪ Schutzpotentialausgleich für jeden Lastabgang (z.B. Gewindebolzen-


anschluss) für Litzenleitung 0,5mm² bis 0,75mm² 
▪ Geschützter Minuspol 
▪ Beschriftungsstreifen 
▪ Kabelfang  
▪ Leerfeldabdeckung 
▪ Redundantes System nach Bedarf des Kunden (nur bei 10G) 


 


Empfehlung: 
E.T.A Compact Power-D-Box PDB-1-N-8340-
8E-B0-RR (ohne Redundanz) oder PDB-1-N-
8340-2P-4R-B0-RR (mit Redundanz):  


 


 
(7) Anschaltung an Systemgestellen mit generischer Stromverteilung  


▪ Der Anschaltepunkt muss in Systemgestellen als wartungsfreie Reihen- 
oder Schraubklemmtechnik realisiert werden. 


▪ CE konformes Gehäuse, das die Installationskomponenten 
umfasst. 


▪ Klemmbereich der Federklemme: 0,5mm² bis 0,75mm² 
▪ Klemmbedarf: 


▪ L+ jeweils auf Einzelklemme (bei Redundanz 2x L+) 
▪ L- jeweils auf Einzelklemme (bei Redundanz 2x L-) 
▪ 3x PE auf einer Klemme 
 


 


  


▪ 1G: max. 30 W ▪ 10G: max. 65W 


Beispiel für eine Stromverteilung: 


 
 


 
Vorderansicht Rückansicht mit Kabelführung 


  
Anschlussklemmen  
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(8) Anschaltung an einer Anschaltebox  


 
▪ Die Anschaltung an einer Anschaltebox empfiehlt sich in 


folgenden Fällen: 
▪ Energie und Potentialausgleich befinden sich 


außerhalb des Systemgestells.  
▪ Der Deutschen Telekom werden Arbeiten an der 


Stromverteilung untersagt. 
▪ Der Kunde kann mit einer generischen Zuleitung die  


Netzzuführung Systemgestell übergreifend, z.B. an 
seine USV, herstellen. 


▪ Die Anschaltebox wird vom Monteur der Deutschen Telekom eingebaut.  
▪ Einbau und Platzbedarf: 


▪ 1,5HE über- oder unterhalb des RD (Der benötigte Platzbedarf steigt um 
0,5 HE). 


▪ Der Einbau kann auf der rechten oder linken Seite des Systemgestells 
erfolgen. Bei Redundanz erfolgt die Montage beidseitig. 
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Merkblatt zur Montage und Anschluss eines Remote Devices mit 48V DC Stromversorgung im 
kundeneigenen Outdoor-Multifunktionsgehäuse (MFG) 


(1) Hinweise: 
▪ In diesem Merkblatt sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, die bei einer Montage und 


Inbetriebnahme eines Remote Devices (RD) mit einer 48V DC Stromversorgung im 
kundeneigenen Multifunktionsgehäuse (MFG) zu beachten sind. 


▪ Ein Outdooreinbau in MFG ist derzeit nur für RD Geräte bis 1G und mit einer 48V DC-Versorgung 
zulässig. 


▪ Betroffen sind die Kundenbereiche Wholesale (Produkte CFV 2.0 und VPN 2.0 CSN) sowie GK 
(Produkt EC 2.0) 


▪ Für die Installationen und den Betrieb sind Schalthandlungen im kundeneigenen MFG durch den 
Bevollmächtigten der Telekom zulässig. 


(2) Was ist von Ihnen als Kunden/Carrier zu beachten 


▪ Klimaklasse: Die Einhaltung der Klimaklasse 4.1 im MFG ist sicherzustellen. 
▪ 48V Stromversorgung mit Abschluss auf Phönix-Buchse: Die 48V DC-Zuleitung (3 * 0,75 mm²) 


ist im MFG mit einer Absicherung von 2A mittelträge auf einer Phönix-Buchse, Typ: HEAVYCON 
QUICKON Kupplungsgehäuse A3, mit Längsbügel, 3-polig, mit PE-Anschluss (Artikel-Nr. des 
Herstellers: 1641617, Bezeichnung: HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA), am vorgesehenen RD-
Einbauplatz abzuschließen. Die Belegung der Pole ist im Bild unter Punkt (3)  ersichtlich. Das 
Kupplungsgehäuse ist unterhalb oder oberhalb des RD mittels eines Kabelbinders an der 
Lochrasterschiene zu befestigen. Für die Montage der Phönix-Buchse ist zwingend die 
Höheneinheit unterhalb oder oberhalb des RD zu nutzen.   


▪ Platzbedarf für die RD-Montage: Für das RD gilt ein Platzbedarf von 3 Höheneinheiten (HE). Das 
RD selbst hat 1 HE und benötigt jeweils 1 HE unterhalb sowie oberhalb des RD zur Belüftung in 
allen zulässigen Klimasituationen. 


▪ Sicherung: 
▪ Die Sicherung ist eindeutig mit der Anschluss-ID zu beschriften. Die Anschluss-ID wird 


mit der Auftragsbestätigung übermittelt. (z.B. AN-00123AB) 
▪ Die Sicherung muss vom Kunden/Carrier vor dem Einbau des RD durch die Telekom 


vom Kunden/Carrier ausgeschaltet sein, damit der Übergabepunkt spannungsfrei ist. 
▪ Der Anschlusspunkt für den RD-Potentialausgleich innerhalb des MFG ist der Telekom im 


Rahmen der telefonischen bzw. Vor-Ort-Auskundung (ggfs. mit geeigneten Übersichtsplänen) 
mitzuteilen. 


▪ Für die Installationen und den Betrieb sind Schalthandlungen in der kundeneigenen Verteilung 
durch den Bevollmächtigten der Telekom erforderlich und somit auch zulässig. 


(3) Belegung der 48V Phönix- Buchse, Typ: HEAVYCON QUICKON Kupplungsgehäuse 


Diese Buchse ist der Übergabepunkt zwischen Kunde/Carrier und Telekom. Die 
Leitungszuführung zum Stecker bzw. Buchse muss zugentlastet sein.  


 


Phönix-Buchse mit Belegungsvorgabe auf der die 48V DC-Zuleitung abzuschließen ist.    
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Regeln für die Standardinstallation bei Übertragungswegen und Anschlüssen.  
  
Die nachfolgenden Regeln für die Standardinstallation gelten bei der Bereitstellung oder Änderung von 
Übertragungswege und Anschlüsse für Daten- und Internet- und sonstigen Anwendungen durch die 
Telekom an Standorten innerhalb von Deutschland.   
Bei Produkten der Telekom, die auch im Ausland bereitgestellt werden, gelten die Regeln für die 
Standardinstallation nur für Standorte innerhalb Deutschlands. Für Standorte außerhalb von Deutschland 
sind landesspezifisch Abweichungen von diesen Regeln möglich.  
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1 Allgemeine Bestimmungen und Definitionen   
Die notwendigen Installationsarbeiten bei der Bereitstellung von Übertragungswegen und 
Anschlüssen sowie bei Änderungen derartiger bestehender Übertragungswege und Anschlüsse 
werden von Telekom gemäß den geltenden technischen Vorgaben sowie den zur Zeit der 
Bauausführung geltenden technischen Regeln und Vorschriften ausgeführt.   
Der Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) bildet den Abschluss des Zugangsnetzes der Telekom 
und stellt die Schnittstelle zum Gebäude- oder Endleitungsnetz dar.  
Die elektrische Energie und Klimabedingungen (ETSI 300 019-1-3 Class 3.1) für die Installation, den 
Betrieb und die Instandhaltung sowie den erforderlichen Potenzialausgleich einschließlich 
zugehöriger Erdung, sind vom Kunden auf eigene Kosten bereitzustellen.  
Gleiches gilt für den, von den Geräteherstellern vorgegebenen Platzbedarf zur Absicherung der 
Wärmeableitung. Diese sind ebenfalls vom Kunden zur Verfügung zu stellen und für die Dauer der 
Nutzung zu beachten.     
  


1.1 Standardinstallation  
Mit der Standardinstallation beschreibt Telekom die unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Aspekte sowie der baulichen und technischen Vorgaben und Vorschriften erforderlichen Arbeiten 
und Tätigkeiten die für die Bereitstellung oder Änderung von Übertragungswegen und Anschlüssen 
in Gebäuden erbracht werden, die fest mit Grund und Boden verbunden sind.  
Die Installation der Netzabschlusseinrichtung erfolgt in Absprache mit dem Kunden an einem 
geeigneten Ort.  


  
 


2 Kabelverlegung und Montagearbeiten  
  


2.1 Kabelverlegungen auf öffentlichem Grund  
Die Ausführung der Kabelverlegungen auf öffentlichen Grund erfolgt in Abstimmung mit den 
zuständigen Straßenbaulastträgern und anderen Wegeunterhaltungspflichtigen nach den 
örtlichen Gegebenheiten und wirtschaftlichen Aspekten. Sie kann als unterirdische Kabelverlegung 
- unter der Erdgleiche - oder oberirdische Kabelverlegung- Kabelverlegung an Masten o. ä. - 
ausgeführt sein.  


  


2.2 Standorte ohne geeignete Infrastruktur  
Wird vom Kunden die Bereitstellung von Übertragungswegen bzw. Anschlüssen an Standorten 
ohne ausreichende bzw. geeignete Infrastruktur gewünscht, und ist der Standort für die Telekom 
nicht mit einem wirtschaftlich vertretbaren Kostenaufwand anzubinden, so kann für den Ausbau 
der Infrastruktur ein Kostenzuschuss mit dem Kunden vereinbart werden.   


  
2.3 Kabelverlegung und Montagearbeiten auf privatem Grund  


2.3.1 Kabelverlegung von der Grundstücksgrenze bis zum APL  
Die Ausführung der Anschlussleitung auf privaten Grund erfolgt grundsätzlich entsprechend der 
Versorgung auf öffentlichem Grund. D. h. ist diese unterirdisch ausgeführt, so wird auch die 
Kabelverlegung der Anschlussleitung bis zum APL auf privaten Grund unterirdisch ausgeführt. Bei 
oberirdischer Kabelversorgung erfolgt die Kabelverlegung entsprechend oberirdisch. Gemäß den 
örtlichen Gegebenheiten kann hierbei die Aufstellung von Masten auf dem privaten Grund zur 
Längenüberbrückung erforderlich sein.  
Das Ende der Anschlussleitung auf privatem Grund bildet der APL. Die Montage des APL erfolgt in 
der Regel außerhalb von Gebäuden.   
Der APL wird in der zur Zeit der Bauausführung üblichen Bauweise als Einzelbauteil installiert. Der 
Ort der Montage wird, soweit nach den terminlichen und örtlichen Umständen möglich, mit dem 
Grundstücks- bzw. Hauseigentümer abgestimmt.  
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Die Telekom behält sich in diesem Zusammenhang vor, von den oben genannten Grundsätzen 
abzuweichen. Dies ist immer dann der Fall, wenn technische, wirtschaftliche oder organisatorische 
Umstände dies erforderlich machen, z.B. ab einer Wegstrecke von >15m von der 
Grundstücksgrenze bis zum APL – oberirdische Kabelverlegung der Anschlussleitung auf privatem 
Grund trotz unterirdischer Kabelversorgung auf öffentlichem Grund.  
Die Telekom behält sich weiterhin vor, die Versorgung eines weiteren Gebäudes auf dem gleichen 
oder benachbarten Grundstück von einem bestehenden APL aus vorzunehmen; sog. Versorgung 
über benachbarten-APL. Hierbei wird bezüglich der notwendigen Kabelverlegung die nach den 
örtlichen Gegebenheiten wirtschaftlichste Lösung gewählt.  


2.3.2 Kabelverlegung vom APL bis zur Netzabschlusseinrichtung (Endleitung)  
Die Auswahl und Installation des Endleitungskabels erfolgt nach dem Stand der Technik.   
Die Endleitung wird bis in den Verfügungsbereich des Kunden (Räume des Kunden bzw. Nutzers) 
verlegt und mit einer Netzabschlusseinrichtung abgeschlossen. Eine von der im Folgenden 
beschriebenen Installationsweise abweichende Bauweise ist in Absprache mit der Telekom vom 
Kunden zu erbringen. 
Die Kabelverlegung erfolgt im Rahmen der Standardinstallation in der Regel für Kabellängen bis 15 
Meter. Es wird maximal ein Wand- oder Deckendurchbruch ausgeführt. Die Arbeiten werden hierbei 
mit normalem Werkzeug für Installationsarbeiten durchgeführt. Der Kunde hat dafür Sorge zu 
tragen, dass für den Netzabschluss geeignete Flächen (siehe Ziffer 1) vorhanden sind und die 
Telekom die Endleitung verlegen kann.  
Für die Kabelführung wird in Absprache mit dem Kunden grundsätzlich der wirtschaftlichste 
Leitungsweg gewählt. Es werden keine Tätigkeiten in einer Höhe von mehr als 3 Meter über festen 
Grund ausgeübt. Sind Montagehöhen über 3 Meter notwendig, so sind durch den Kunden die 
notwendigen Steig- und Arbeitsbühnen (Gerüste, Hubwagen usw.) unentgeltlich zu stellen.  
Die Verlegung der Endleitung erfolgt in Aufputzmontage mit geeignetem Befestigungsmaterial, in 
der Regel mit Schellen.   
Soweit Kabelkanal-, Leerrohr oder sonstige Kabelführungssysteme vorhanden sind, werden diese 
für die Endleitung genutzt, wenn der Kunde/Eigentümer der unentgeltlichen Nutzung durch die 
Telekom zustimmt. Der Einbau oder die Erweiterung entsprechender Kabelführungssysteme durch 
die Telekom ist nicht Gegenstand der Standardinstallation.   
Ist inner- oder außerhalb der Räume des Kunden bzw. Nutzers bereits eine Endleitung in Glasfaser 
Single Mode  
(mindestens ITU-T G.652; Fasertyp E9/125 OS1/2) oder strukturierte Kupferkabel (mindestens DIN 
EN 50288-2-1 VDE/CAT 3) installiert (z. B. aus einem früheren Vertragsverhältnis, durch den 
Eigentümer), wird diese von der Telekom genutzt, wenn keine technischen oder wirtschaftlichen 
Einschränkungen oder Eigentumsgründe gegen die unentgeltliche Nutzung sprechen. Bei einer 
eventuellen Schnittstelle (z.B. bei Verlängerung der Endleitung) wird eine Verbindungsdose 
gesetzt.   
Bei Versorgung über benachbarten-APL gilt hierbei die gleiche Regelung wie bei einer Versorgung 
über eigenen APL.  
Befindet sich der Netzabschlusspunkt beim Kunden in einem Bereich in dem die Telekom nicht 
berechtigt ist Installationen vor zu nehmen oder wird vom Gebäude- bzw. Grundstückseigentümer 
das Verlegen der Endleitung durch die Telekom nicht gestattet, so endet die Endleitung am letzten 
durch die Telekom installierten Verteiler bzw. APL. Die Anmietung und der Betrieb eines geeigneten 
Leitungsabschnittes obliegt dem Kunden. Die Telekom kann für diese angemieteten 
Leitungsabschnitte keine Verfügbarkeiten bzw. Entstörfristen gewährleisten.  
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2.3.3 Installation der Netzabschlusseinrichtung (Netzabschlusspunkt)  
Der Netzabschluss bildet an den Enden der Leitungen den jeweiligen Abschluss-/Übergabepunkt 
der Leistung der Telekom.  
Netzabschlüsse werden von der Telekom entsprechend den technischen Vorgaben für 
Wandmontage, 19 Zoll/ETSI Bauweise oder Tischgeräte montiert.   
Die Integration der Netzabschlusseinrichtungen in vorhandene Technikschränke (z. B. 19-Zoll-
Schränke) ist in Abhängigkeit von den baulichen und technischen Gegebenheiten mit einem 
kundenseitig zu realisierenden geeigneten Einlegeboden für Tischgeräte möglich.  
Ein Netzabschluss wird nicht in Räumen bereitgestellt, in denen die technischen Voraussetzungen 
und Klimabedingungen für eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet sind oder eine 
Gefährdung für die Gesundheit von Menschen oder Sachgütern besteht bzw. bestehen kann. Solche 
Räume sind z.B. Feuchträume, Räume mit hoher Staubentwicklung und explosionsgefährdete 
Räume.  


2.3.4 Kabelverlegung und Montagearbeiten in Telehäusern  
Der Netzabschluss wird von der Telekom im Verfügungsbereich des Kunden, z.B. in dem vom 
Kunden angemieteten MeetMeRoom oder Systemgestelle installiert. Der erforderliche Platzbedarf 
ist durch den Kunden bereitzustellen.  
Inhouse-Verkabelung für die Endleitung zwischen Netzabschluss im Verfügungsbereich des 
Kunden und dem letzten Schaltpunkt im Zuständigkeitsbereich der Telekom (z. B. zum APL oder 
Central Patch Room) gehören nicht zur Standardinstallation und sind vom Kunden beim 
zuständigen Telehausbetreiber zu beauftragen.   
In der Regel können in Telehäusern nur Produkte mit einer Glasfaseranschlussleitung bereitgestellt 
werden.  


2.3.5 Campusnetze  
Für Campusnetze auf privaten oder nicht öffentlich zugänglichen Geländen (z. B. Flughäfen, 
Industrieanlagen, Kasernen), die über Exklusivrechte zum Betrieb der örtlichen 
Telekommunikationsanlagen mit externen Diensteanbieter oder private Betreibergesellschaften 
versorgt werden, gelten die Regelungen für die Kabelverlegung der Endleitung (Ziffer 2.3.2) sowie 
die Installation der Netzabschlusseinrichtung (Ziffer 2.3.3) sinngemäß.   
  


3 Brandabschottungen  
Das Öffnen und Schließen von Brandabschottungen ist kein Bestandteil der 
Standardinstallationsleistungen der Telekom. Diese Arbeiten liegen im Verantwortungsbereich des 
Kunden bzw. Gebäudeeigentümers und müssen immer durch eine zertifizierte Firma durchgeführt 
werden.  


  


4 Gebiete ohne Telekom Infrastruktur  
In verschiedenen öffentlichen Gebieten verfügen externe Diensteanbieter über Exklusivrechte zum 
Betrieb der örtlichen Telekommunikationsinfrastruktur. Die Bereitstellung und der Betrieb von 
Leistungen der Telekom in solchen Gebieten muss vor Vertragsschluss individuell geprüft werden 
und kann ggf. nur im Rahmen einer Sondervereinbarung bereitgestellt werden. Evtl. sind hierbei 
vom Kunden Leitungsabschnitte sowie spezielle Technik auf eigene Kosten bereitzustellen.  


  


  





